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Die Stadtverordnetenversammlung 

   
Tagesordnung II Punkt 27 der öffentlichen Sitzung am 22. September 2016 
 
Vorlagen-Nr. 16-V-64-0002 
 

 

Stadtweites Rollout von LED-Licht in öffentlichen Liegenschaften 
 
 

 
Beschluss Nr. 0319 
 
1. Es wird zur Kenntnis genommen, dass 
 
1.1 die Beleuchtungssysteme in vielen öffentlichen Gebäuden der LHW veraltet sind und früher 

oder später erneuert werden müssen. 

1.2 der Einbau von LED-Licht sehr positive Auswirkungen auf Gesundheit und Lebensqualität, 
CO2-Minderung, Energiekosten der Beleuchtung sowie die Nachhaltigkeit hat. 

1.3 das Energiemanagement des Hochbauamtes ein LED-Konzept vorgestellt hat, welches für die 
Landeshauptstadt Wiesbaden nach kurzer Amortisationszeit enorme betriebswirtschaftliche 
Auswirkungen hat. 

1.4 sich das Konzept auf die 218 energieintensivsten Liegenschaften fokussiert. 

1.5 mit dem Einsatz von LED die Betriebskosten für Beleuchtung stark reduziert werden und Kos-
ten für Wartung und Instandhaltung über den Lebenszyklus einer LED von ca. 20 Jahren entfal-
len. 

2. Das vorgestellte LED-Konzept wird im Zeitraum 2017 – 2020 realisiert. Im Ergebnis sollen zum 
31.12.2020 all diese Liegenschaften der Landeshauptstadt Wiesbaden auf LED-Licht umgerüs-
tet sein. 

3. Die Federführung für das Projekt liegt beim Energiemanagement des Hochbauamtes; die 
Fachämter und stadteigenen Gesellschaften werden intensiv in die Umsetzung in ihren jeweili-
gen Liegenschaften eingebunden und werden diese unterstützen. 

4. Der Magistrat (Dezernat VI/20 in Verbindung mit Dezernat IV/64) wird beauftragt, eine An-
schubfinanzierung für 2017 zu eruieren. Außerdem wird Dezernat IV/64 beauftragt, für den 
Haushalt 2018/2019 die Mittel mit Darstellung der entsprechenden Refinanzierung anzumel-
den. Soweit möglich werden Fördermittel der EU, des Bundes, des Landes, der KfW sowie 
ESWE mit einbezogen. Dabei ist zu prüfen, ob sich ESWE-Versorgung als Dienstleister ein-
bringen kann.  
Sobald die Finanzierung feststeht, wird Dezernat VI/20 mit der haushaltsrechtlichen Umsetzung 
beauftragt. 

 
(antragsgemäß Magistrat 30.08.2016 BP 0582) 
 
 
Dem Magistrat Wiesbaden,     .09.2016 
mit der Bitte um weitere Veranlassung im Auftrag 
 
 
 
 

Dr. Heimlich 
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Der Magistrat Wiesbaden,     .09.2016 

-16 - im Auftrag 
 
 
 
 
Dezernat IV 
Dezernat VI 
mit der Bitte um weitere Veranlassung 
  Bock 
 
 


